
Rat benötigt
Beitrag von „Schantalle“ vom 1. September 2016 21:36

"Mitteilungspflicht Sobald Sie von ihrer Schwangerschaft erfahren haben, sollte sie ihrem
Arbeitgeber die Schwangerschaft mitteilen. Dieser muss die Schwangerschaft dann der
Aufsichtsbehörde melden. Laut Mutterschutzgesetz besteht kein Zwang, die Schwangerschaft
mitzuteilen. Allerdings verzichtet Sie dann auch auf die im Mutterschutz geregelten
Maßnahmen." (Zitat familie.de)

Üblich ist, nach der 12. Woche die Schwangerschaft mitzuteilen. Glaube kaum, dass der
Schulleiter rumrechnet, wann dein Eisprung war und ob dus Montag oder Dienstag mitteilst ist
dein Privatvergnügen. Herzlichen Glückwunsch jedenfalls 
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